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Obmann Peter Fahrner

Euer Obmann
Peter Fahrner

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Lkw-Fahrverbote, die nachweislich 
laut einer Studie der TU Wien Um-
wegverkehre produzieren, die hoch-
gerechnet jährlich 500.000 t CO2 pro 
Jahr zusätzlich bringen, werden als 
gut befunden und lassen die Bürger-
meister der dort im Lkw-Fahrverbot 
ansässigen Bevölkerung hochleben. 
Umwegbeispiele wurden von der 
Fachgruppe immer wieder an unse-
ren Verkehrslandesrat Lang gesendet, 
allerdings wurde nie darauf reagiert. 
Das prägnanteste Beispiel war ein 
Transport von Trieben nach Kärn-
ten, wo das Lkw-Fahrverbot B317 
die kürzeste Route verbietet und der 
Lkw nach Graz durch das Luftsanie-
rungsgebiet über die Pack zu mehr als 
80 km Umweg gezwungen wird. Da 
fehlt mir jedes Verständnis. Um Kli-
ma- und Umweltschutz kann es da 
wohl nicht gehen, oder?
 
Und spätestens, wenn man die schon 
etwas ältere, aber immer noch gültige 
Lkw-Nacht60er-Emissionsstudie der 
TU Graz betrachtet, wird klar, dass es 
nicht um den Umweltgedanken geht, 
sondern wie man den Lkw schlecht 
macht und verhindert. Denn der Mo-
tor des Lkw ist so eingestellt, dass er 
bei 80 km/h am wenigsten Emissio-
nen ausstößt. Mit 60 km/h hat man 
nachweislich nicht nur mehr Stick-
oxide, sondern auch mehr Monoxide. 
Dass es aber ohne Lkw nicht geht, hat 
die Corona-Pandemie gezeigt. Nicht 
die Schiene hat die Versorgungssi-
cherheit gewährleistet und Toiletten-
papier, Nudeln und andere Artikel 
des täglichen Bedarfs in die Regale 
gebracht, sondern der Lkw. Leider 
wurde das sehr schnell vergessen.
 
Unvoreingenommen und mit großer 
Begeisterung begegnen jedoch Kinder 
dem Lkw. Das haben wir im Zuge 
unserer steirischen Schulungsaktion 
„Toter Winkel – ein Mal sehen, was 
der Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus 
nicht sehen kann“ erfahren. Derzeit 

besuchen wir Schulen in den Regi-
onen Deutschlandsberg und Leib-
nitz in Absprache mit der steirischen 
Bildungsdirektion. Bis Schulschluss 
werden wir rund 1.000 steirische 
Volksschüler gemeinsam mit der Po-
lizei geschult und einen Blick aus 
dem Führerhaus eines Lkw ermög-
licht haben. Etliche Güterbeförderer 
haben dafür für einige Stunden ihren 
Lkw mit Fahrer zur Verfügung ge-
stellt. Dafür möchte ich mich recht 
herzlich bedanken. Besonderer Dank 
gilt dabei unserem Ausschussmitglied 
Christian Kaufmann, der die Orga-
nisation vor Ort übernommen hat. 
Weiteres über die Aktion lesen Sie bit-
te auf den Seiten 6–9.
 
Last but not least möchte ich noch-
mals an unsere nächste Fachgruppen-
tagung erinnern. Diese wird nach der 
heurigen Pause am 1. Februar 2025 
wieder am Nachmittag im Messecen-
ter Graz stattfinden. Bitte den Termin 
unbedingt vormerken, und keine Sor-
ge, die Redebeiträge werden massiv 
eingeschränkt 😊

Vor einigen Tagen hat die neueste 
Studie der TU Graz, die die Arbei-
terkammer Wien in Auftrag gegeben 
hatte, wieder jede Menge Staub in der 
Transportwirtschaft aufgewirbelt. Das 
leidige Thema CO2 wurde von der Ar-
beiterkammer in den Zusammenhang 
mit der Geschwindigkeit des Lkw-
Verkehrs gebracht, wonach laut Stu-
die im Durchschnitt der Schwerver-
kehr um 5 km/h schneller unterwegs 
ist, als er dürfte. Die Schlussfolgerung 
der AK, ich fasse kurz zusammen: 
Wären alle Lkw mit der maximal er-
laubten Höchstgeschwindigkeit von 
80 km/h am Tag bzw. 60 km/h in 
der Nacht auf den Autobahnen und 
Schnellstraßen unterwegs, würde man 
rund 200.000 Tonnen CO2 pro Jahr 
einsparen. Die daraus abgeleitete For-
derung der AK: Die Abschaffung der 
messtechnischen Toleranz, aber auch 
EU-weit eine strikte Einhaltung der 
vorgeschriebenen Tempolimits.
Dass man eine Studie durch Weg-
lassen einiger Infos mannigfach zu 
seinen Gunsten interpretieren kann, 
haben wir im direkten Gespräch mit 
der TU Graz erfahren, die uns per-
sönlich die Studie präsentiert hat. 
So hat etwa der Lkw-Verkehr am 
Gesamtverkehrsaufkommen nur 17 
Prozent Anteil, an den Gesamtemis-
sionen weit weniger. Darüber hinaus 
ist es unglaublich, was die AK für ein 
Lkw-Bashing betreibt, zumal die Ver-
sorgungssicherheit damit angegriffen 
wird. Zum anderen hat die AK offen-
sichtlich keine Ahnung von der Arbeit 
derer, die sie vertritt – in diesem Fall 
den Lkw-Fahrern.
Betrachtet man diese CO2-Thematik 
und kombiniert diese noch mit den 
vielen anderen „Feindseligkeiten“, 
denen die Güterbeförderer mit ihren 
Lkw ausgesetzt sind, so kommt man 
zur Conclusio, dass es offenbar gutes 
und böses CO2 geben muss. Fassen 
wir zusammen: Der Lkw fährt einige 
wenige km/h zu schnell, und begeht 
die CO2-Todsünde. Aber regionale 
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Halbzeit, wie beim Fußball, hat die 
Tote-Winkel-Aktion der Fachgruppe 
Güterbeförderung: „Insgesamt wer-
den seit Anfang Mai bis 1. Juli 21 
Volksschulen in den Bezirken Leib-
nitz und Deutschlandsberg besucht“, 
ist Obmann Peter Fahrner stolz. „Die 
Aktion wird nicht nur von den Kin-
dern begeistert angenommen, son-
dern auch die Lehrerinnen und Leh-
rer sind beeindruckt, wie wirksam es 
für die Schüler ist, auch im Lkw Platz 
nehmen zu dürfen, um zu sehen, dass 
im Toten Winkel die restliche Klasse 
nicht gesehen werden kann.“ 
Die Organisation vor Ort hat Aus-
schussmitglied Christian Kaufmann, 
der als Transportunternehmer aus 
Stainz die Gegend wie seine Wes-
tentasche kennt, fest in seiner Hand. 
„Die Kinder sind dem Lkw gegen-
über noch ohne Vorurteil. Sie haben 

Toter Winkel: 
Schüler dürfen sehen, was   der Fahrer nicht sehen kann
Die Gefahr von einem Lkw-
Fahrer übersehen zu werden, 
ist groß. Die steirische Fach-
gruppe für das Güterbeför-
derungsgewerbe hat mit der 
steirischen Bildungsdirektion 
und der Polizei nun nach 
VS Wildbach im Oktober 
2023 weitere Volksschulen 
in den Bezirken Leibnitz und 
Deutschlandsberg besucht. 
Insgesamt sind es 21 Schu-
len, die Aktion läuft …

ein Aha-Erlebnis, wenn Sie aus der 
Fahrerkabine heraus plötzlich weder 
vorne noch seitlich ihre Klassenka-
meraden nicht mehr sehen können. 
Aber das Beeindruckendste für sie ist, 
wenn sie im Lkw Platz nehmen dür-
fen“, fasst Kaufmann die Impressio-
nen vor Ort zusammen.

Ziel der Aktion: 
Das Bewusstsein der Kinder schärfen 
und Unglücksfälle vermeiden, denn 
tödliche Unfälle mit Lastern sind in 
den letzten Jahren keine Seltenheit 
mehr. Für Betroffene aber auch Lkw-
Lenker eine schwierige Situation, 
weiß Fachgruppengeschäftsführerin 
Anja Krenn: „Wenn etwas passiert, 
dann leidet nicht nur der Verunfall-
te, sondern auch der Fahrer. Er muss 
den Unfall seelisch verkraften und 
ihn mit seinem Gewissen ausma-

chen. Das kann sehr belastend sein. 
Da hilft es auch nicht, wenn er genau 
weiß, dass ihn ob des Toten Winkels 
keine Schuld trifft, dass er nichts ge-
sehen hat.“ 

Vor allem beim Abbiegen kommt 
es häufig zu brenzligen Situationen. 
Mit dem richtigen Wissen könnten 
Unfälle, die meist tödlich sind, beim 
Abbiegen vermieden werden. Mit der 
Aktion „Toter Winkel“ möchte die 
Fachgruppe Güterbeförderung bei 
den Kleinsten ansetzen. Einen ersten 
Aktionstag startete die Fachgruppe 
Ende Oktober in der Volksschule 
Wildbach. Gemeinsam mit zwei Poli-
zisten des Stützpunkts Deutschlands-
berg und einem über 18 Meter langen 
und bis zu 40 Tonnen schweren Lkw 
des lokalen Transportunternehmers 

Bernhard Pirker besuchten sie die 
Viertklässler und machten sie nicht 
nur in der Theorie auf die Gefahren 

des Toten Winkels aufmerksam, son-
dern ermöglichten ihnen auch einen 
Blick aus der Fahrerkabine heraus. 
„Am 1. Juli haben wir dann mit 
Wildbach 1.000 Volksschüler ge-
schult. „Die Aktion möchten nicht 
nur wir gerne weiterführen“, sagt 
Peter Fahrner, Obmann der Fach-
gruppe, „auch die Schulen, die be-
reits besucht wurden, sind Feuer und 
Flamme für eine Neuauflage.“ Und 
auch die Bildungsdirektion hätte 
gerne eine Fortsetzung. Man darf ge-
spannt sein. „Jedenfalls werden noch 
Transportunternehmer gesucht, die 
diese Aktion unterstützen, in dem sie 
für zwei Stunden einen Lkw mit Fah-
rer bereitstellen. 

Bei Interesse bitte ein Mail an: 
befoerderung.gueter@wkstmk.at

V. l.: Organisator Christian Kaufmann, Obmann Peter 
Fahrner und GS Anja Krenn 

Folgende Volksschulen 
beteiligen sich am Projekt 
„Toter Winkel“:

Groß St. Florian | Großklein 
St. Johann im Saggautal  
St. Peter im Sulmtal | Bad Schwanberg 
Wagna | Frauenberg | Tillmitsch 
Gabersdorf | Wildon | Hengsberg 
St. Georgen | Kaindorf an der Sulm 
Sternschule – Privatschule der Gräfin 
Elvine de La Tour | Heimschuh 
St. Josef | Lang | St. Stefan ob Stainz  
Rassach | Empersdorf | Lannach
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Rechtsansicht des Ministeriums zu §11b AVRAG 
(Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz) – Weiterbildung

Die Umsetzung der Transparenz-
Richtlinie wurde am 27. März 2024 
im BGBl I 11/2024 kundgemacht 
und ist am 28. März 2024 in Kraft 
getreten. Teil der Umsetzung ist un-
ter anderem der neue § 11b AVRAG 
(https://tinyurl.com/3wxxpj7k). 
Diese Bestimmung legt fest, dass so-
fern aufgrund gesetzlicher Vorschrif-
ten, Verordnungen, Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung oder 
des Arbeitsvertrages eine bestimmte 
Aus-, Fort- oder Weiterbildung Vor-
aussetzung für die Ausübung einer 
arbeitsvertraglich vereinbarten Tätig-
keit ist, 
• die Teilnahme des Arbeitnehmers 

an dieser Aus-, Fort- oder Weiter-
bildung Arbeitszeit ist;

• die Kosten für diese Aus-, Fort- 
oder Weiterbildung vom Arbeit-
geber zu tragen sind, es sei denn, 
die Kosten werden von einem 
Dritten getragen. 

Im Gegensatz zu dieser gesetzlichen 
Bestimmung regelt Artikel XVII 
lit  b des Kollektivvertrags für Ar-
beiter im Güterbeförderungsgewer-
be, dass die Zeiten eines Kursbesu-
ches bzw. des Besuches der jeweiligen 
Ausbildungseinheit einer Weiterbil-
dungsmaßnahme gemäß § 19b Gü-

terbeförderungsgesetz keine Arbeits-
zeit im arbeitszeitrechtlichen Sinne 
darstellt, sondern es sich um Freizeit 
handelt. 

In Zusammenschau dieser beiden 
Regelungen haben wir an das zu-
ständige Ministerium (BMAW) die 
Frage gerichtet, ob bzw. inwieweit 
Artikel XVII lit b des KV mit der neu 
in Kraft getretenen Bestimmung des 
§ 11b AVRAG vereinbar ist. 

Rechtsansicht des 
zuständigen Ministeriums:

Das BMAW hat uns hierzu mitge-
teilt, dass § 19b Güterbeförderungs-
gesetz lediglich die Verpflichtung 
für Berufskraftfahrer:innen enthält, 
durch eine „Weiterbildung“ den 
Nachweis des Weiterbestehens der 
Fahrerqualifizierung zu erbringen. 
Damit stellt diese „Weiterbildung“ 
keine Weiterbildung aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften im Sinne des 
§ 11b AVRAG dar.

Aus dieser Rechtsansicht ergibt sich 
somit, dass § 11b AVRAG nicht auf 
Weiterbildungsmaßnahmen gem. 
§ 19b Güterbeförderungsgesetz an-
zuwenden ist, sondern weiterhin 

Rechtsansicht des Ministeriums hinsichtlich der neuen Regelung im § 11b AVRAG

die kollektivvertragliche Bestim-
mung des Artikel XVII vollinhalt-
lich in Kraft bleibt. Die Abgeltung 
der Zeiten des Kursbesuches richtet 
sich daher wie bisher ausschließlich 
nach Artikel XVII lit b. Zeiten eines 
Kursbesuches bzw. des Besuches 
der jeweiligen Ausbildungseinheit 
stellen auch weiterhin keine Ar-
beitszeit im arbeitszeitrechtlichen 
Sinne, sondern Freizeit des Arbeit-
nehmers dar. 

Hinweis:
Abschließend weisen wir ausdrück-
lich darauf hin, dass es sich bei der 
Frage hinsichtlich des Verhältnisses 
der Bestimmung des § 11b AVRAG 
mit Artikel XVII lit b des Kollek-
tivvertrags für Arbeiter im Güterbe-
förderungsgewerbe um eine offene 
Rechtsfrage handelt. Rechtsprechung 
oder Literatur zu dieser Frage existiert 
nicht. Es kann daher auch nicht ab-
geschätzt werden, ob sich ein Gericht 
im Streitfall der Rechtsansicht des 
zuständigen Ministeriums anschließt.

Diese Information ist unter folgen-
dem Link abrufbar: https://www.
wko.at/oe/transport-verkehr/gue-
terbefoerderungsgewerbe/weiterbil-
dung-recht.

Novelle des 
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (3940/A)
Am 17. April 2024 hat der Natio-
nalrat eine Novelle mit folgenden 
Schwerpunkten beschlossen:

1. Meldepflichten betreffend die 
Ansprechperson bei Entsen-
dung/Überlassung aus einem 
EU-Mitgliedstaat oder EWR-
Staat oder der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft 

Die Ansprechperson muss nicht not-
wendig dem Kreis der entsandten 
Arbeitnehmer oder im Inland nieder-
gelassener berufsmäßiger Parteienver-
treter angehören und kann sich daher 
an einem Ort im Inland außerhalb 
des Arbeitsortes aufhalten, soweit da-
durch für die Kontrollbehörden die 
Zugänglichmachung von Unterlagen, 
die Entgegennahme von Dokumen-
ten und die Erteilung von Auskünf-
ten gewährleistet ist;

In der Meldung der „Art der Tätigkeit 
und Verwendung des entsandten Ar-
beitnehmers“ entfällt die Bezugnah-
me auf den maßgeblichen österreichi-
schen Kollektivvertrag.

2. Entsendungen im                 
Straßenverkehr

Gem. § 21a Abs. 2 LSD-BG müs-
sen Fahrer, die ihren gewöhnlichen 

Arbeitsort nicht in Österreich ha-
ben und unabhängig davon, ob eine 
Entsendung nach Österreich vorliegt, 
bei einer Kontrolle bestimmte Unter-
lagen bereithalten oder dem Amt für 
Betrugsbekämpfung unmittelbar vor 
Ort und im Zeitpunkt der Erhebung 
in elektronischer Form zugänglich 
machen. 
Nunmehr ist das Amt für Betrugsbe-
kämpfung gem. § 12 Abs. 1a LSD-
BG berechtigt, für den Fall, dass 
Unterlagen nicht bereitgehalten oder 
nicht in elektronischer Form zugäng-
lich gemacht werden, vom Verkehrs-
unternehmer die Übermittlung der 
fehlenden Unterlagen zu verlangen. 
In diesem Fall sind die Unterlagen 
vom Verkehrsunternehmer binnen 
einer Woche nach dem Tag der Auf-
forderung in Papierform oder elekt-
ronischer Form zu übermitteln. 

Gem. § 21a Abs. 1 LSD-BG haben 
Verkehrsunternehmer vor Beginn 
einer Entsendung von mobilen Ar-
beitnehmern dem Fahrer die in § 19a 
LSD-BG genannten Unterlagen 
(Entsendemeldung) in Papierform 
oder elektronischer Form bereitzu-
stellen und diese bei einer Kontrol-
le bereitzuhalten oder dem Amt für 
Betrugsbekämpfung unmittelbar vor 
Ort und im Zeitpunkt der Erhebung 

in elektronischer Form zugänglich zu 
machen. 
Nunmehr ist das Amt für Betrugsbe-
kämpfung gem. § 12 Abs. 1b LSD-
BG berechtigt, für den Fall, dass diese 
Unterlagen nicht bereitgehalten oder 
nicht in elektronischer Form zugäng-
lich gemacht werden, vom Verkehrs-
unternehmer die Übermittlung von 
Arbeitsvertrag oder gleichwertigen 
Dokumenten, sowie für den Kalen-
dermonat oder die Kalendermona-
te der Entsendung den Lohnzettel, 
Lohnzahlungsnachweise oder Bank-
überweisungsbelege, Unterlagen 
betreffend die Lohneinstufung und 
Arbeitszeitaufzeichnungen zu ver-
langen. Diesfalls sind die Unterlagen 
vom Verkehrsunternehmer binnen 
acht Wochen nach dem Tag der Auf-
forderung in Papierform oder elekt-
ronischer Form zu übermitteln.

Die Novelle Lohn- und Sozialdum-
ping ist mit 27. April 2024 in Kraft 
getreten. Die Änderungen sind auf 
Entsendungen, Überlassungen und 
Einsätze anzuwenden, die nach dem 
Tag ihrer Kundmachung begonnen 
haben.
Die parlamentarischen Unter-
lagen finden Sie hier: https://
www.parlament.gv.at/gegenstand/
XXVII/A/3940
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Neue AMA-Gütesiegel-Richtlinie Agrarhandel und Mühlen – 
Bestimmungen für Einlagerung, Lagerhaltung, Transport, 
Vermarktung und Vermahlung von Getreide

Die stufenweise Umsetzung des neu-
en AMA-Gütesiegels „Getreide, 
Brot und Backwaren“ ist derzeit im 
Gange. Ein großer Schritt war nach 
Einbindung der Landwirtschaft der 
Beschluss der Richtlinie für den Be-
reich Agrarhandel, Mühlen und 
Transport. Zurzeit befindet sich die-
se Richtlinie zur Genehmigung bei 
der Europäischen Kommission, bis 
dahin bleibt die Richtlinie noch im 
Status Entwurf. Alle weiteren Schrit-
te bis hin zur Einbindung von Un-
ternehmen sind aber schon möglich. 

Was sind die Mehrwerte des 
neuen AMA-Gütesiegels für 
Getreide und Getreideerzeug-
nisse? 
• Stärkung der regionalen Wert-

schöpfungskette 
• Gleiche Anforderungen an die 

Herkunftssicherung für alle 
Marktteilnehmer 

• Verringerung der Austauschbar-
keit 

• Ökologische und nachhaltige 
landwirtschaftliche Produktion 
durch Teilnahme der Landwirte 
am Österreichischen Programm 
für umweltgerechte Landwirt-
schaft (ÖPUL) 

• Erwartung der Konsument:innen 
nach Regionalität und Ökologi-
sierung wird entsprochen 

• Sensibilisierung der 
Konsument:innen für österreichi-
sches Mehl, Brot und Gebäck 

Welche Anforderungen 
werden an teilnehmende 
Händler, Mühlen und 
Transporteure gestellt? 
Die Anforderungen an die Lagerung, 
Hygiene und Transport entsprechen 
den bereits hohen Anforderungen 
aus dem Futtermittelbereich. Für die 

Aufbereitung und Vermahlung wur-
den die bisherigen Anforderungen 
der Mühlen übernommen. 
Neu sind Vorgaben zur Herkunfts-
sicherung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette, die eine Un-
terscheidung bei der Erfassung in der 
Warenwirtschaft bzw. eine Trennung 
bei der Lagerung erforderlich ma-
chen:

 Getrennte Lagerung von 
• Österreichischer Ware (Vermi-

schung von AMA- und AT-Ware 
möglich) und 

• Ausländischer Ware 

Da eine räumliche Trennung zwi-
schen „AMA-AT-Ware“ und „AT-
Ware“ für Lagerhalter und Mühlen 
logistisch und wirtschaftlich nicht 
durchführbar ist, ist eine gemeinsa-
me Lagerung von österreichischem 
Mahlgetreide und Mehl vorgesehen. 
Eine räumliche Trennung zwischen 
österreichischer und ausländischer 
Ware ist jedoch eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine Teilnahme. 
Getrennte Erfassung in der Waren-
wirtschaft von 
• Österreichischer AMA-Gütesiegel 

Ware (AMA-Ware) 
• Sonstiger österreichischer Ware 

(AT-Ware) 
• Ausländischer Ware 

Um sicherzustellen, dass nur so viel 
Menge unter „AMA“ verkauft wird, 
wie in Summe für diese Mahlgetrei-
deart eingekauft wurde, ist eine lau-
fende Mengenerfassung, erforderlich. 
Diese Erfassung muss getrennt nach 
den oben angeführten Kategorien er-
folgen. Demnach muss: 
• Jede Anlieferung eines landwirt-

schaftlichen österr. Betriebes 
eindeutig einer landwirtschaftli-

chen Betriebsnummer (LFBIS-
Nummer) zugeordnet werden 
können. 

• Die Herkunft der Ware (Land 
der Ernte) am Übernahmeschein/
Wiegeschein bestätigt werden. 

• Die Teilnahme eines landwirt-
schaftlichen Betriebs an der 
AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
„Ackerfrüchte“ mithilfe einer 
zur Verfügung gestellten Liste 
(digital oder analog) abgegli-
chen werden. 

Meldungen 
Im Rahmen der etablierten Getreide- 
und Mehlmeldungen an die AMA 
sind bei Weichweizen, Roggen und 
Dinkel die Mengen folgender Kate-
gorien bekanntzugeben: 
• Österreichische AMA-Gütesiegel 

Ware 
• Sonstige österreichische Ware 
• Ausländische Ware 

Kennzeichnung 
Produkte zwischen Unternehmen 
sind mit AMA-AT zu kennzeich-
nen. Bei Abgabe von Produkten 
an Endverbraucher:innen darf das 
AMA-Gütesiegel-Symbol verwendet 
werden, sofern die in der Richtli-
nie vorgegebenen Qualitätskriterien 
durch Produktanalysen sichergestellt 
sind.

Einführungsphase 
Jedes neue Programm benötigt eine 
Implementierungsphase. Übergeord-
netes Ziel ist die langfristige Absiche-
rung der österreichischen Getreide-
produktion und somit eine möglichst 
rasche Erhöhung des Anteils an 
AMA-Gütesiegel Getreide in den ers-
ten Jahren. 

Teilnahmebedingungen 
Lizenzvertrag und Gebühren 
Für die Teilnahme ist ein Lizenzver-
trag mit der AMA-Marketing abzu-
schließen. 2024 werden keine Lizenz-
gebühren verrechnet. Danach gilt für 
Mühlen im AMA-Gütesiegel das 
Gebührenmodell AMA-Gütesiegel 
wie bisher. Für Händler und Trans-
porteure wird das pastus+ Gebühren-
modell herangezogen, wobei die Um-
sätze für Futtermittel und Getreide 
addiert werden. 

Kontrolle 
Pastus+ Audits sowie Audits von an-
erkannten Standards aus dem Fut-
termittelbereich (GMP+, QS, IFS) 
werden für die entsprechenden An-
forderungen anerkannt. Zusätzlich 

ist eine Kontrolle zur Nachvollzieh-
barkeit der Warenströme (Massenbi-
lanz, Herkunft) und bei Mühlen zu 
den speziellen AMA-Gütesiegel-An-
forderungen notwendig. Diese kann 
in einem Kombiaudit gemeinsam mit 
anderen Kontrollen durch zugelasse-
ne Kontrollstellen erfolgen.

Mögliche nächste Schritte? 
• Bitte prüfen Sie, ob eine Teil-

nahme für Ihren Betrieb in Fra-
ge kommt. 

• Informieren Sie gegebenenfalls 
Ihre Landwirte über Ihre Ab-
sicht am AMA-Gütesiegel teil-
zunehmen. 

Verbrauchsteuerverfahren 
Sperre Arlbergtunnel seit 15. April 2024
Seit 15. April 2024 bis 22. Novem-
ber 2024 kommt es zu einer Sperre 
des Arlbergtunnels, was auch beim 
Transport verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren von Relevanz ist. 
Detaillierte Informationen zur Sperre 
finden Sie z. B. unter 
https://www.asfinag.at/sperre-arl-
bergtunnel.

Dort ist insbesondere 
betreffend Ausweichrouten 
ausgeführt:
Es besteht unter anderem die Mög-
lichkeit, über die Arlbergpass-Straße 
(B 197/L 197) auszuweichen. Für 
Lkw mit Anhänger sowie für Sattel-
kraftfahrzeuge gilt für die B 197/L 
197 Arlbergpass-Straße für die Dau-
er der Vollsperre des Arlbergtunnels 
(15. April 2024 bis 22. November 
2024) grundsätzlich ein generelles 

Für Fragen zum neuen AMA-Gütesiegel für Getreide/Mehl stehen ger-
ne zur Verfügung:
Michael Langanger: michael.langanger@amainfo.at, t: 050 3151-4947 
Stefan Schmid: stefan.schmid@amainfo.at, t: 050 3151-4333 
Lukas Streißelberger: lukas.streisselberger@amainfo.at, t: 050 3151-3309

Alle weiteren Infos finden Sie unter 
https://haltung.amainfo.at/siegel/ama-guetesiegel

Fahrverbot. Von diesem Fahrverbot 
für Lkw mit Anhänger sowie für 
Sattelkraftfahrzeuge bestehen jedoch 
Ausnahmen für: lokaler Ziel- und 
Quellverkehr, Nordwest-Südost-
Verkehr, West-Ost-Verkehr. Details 
dazu finden Sie unter dem Punkt 
„Ausnahmeregelungen für Lkw mit 
Anhänger & Sattelkraftfahrzeuge“ 
unter https://www.asfinag.at/sperre-
arlbergtunnel. 
 
Als Ausweichrouten werden z. B. ge-
nannt: Arlbergpass-Straße (B 197/L 
197), Strecke Rosenheim-München 
(Deutschland), Gotthard (Schweiz), 
San Bernardino (Schweiz).
 
Relevanz für verbrauch-
steuerpflichtige Waren:
Wird eine Ausweichroute über 
Deutschland gewählt (Durchgangs-
verkehr über deutsches Staatsgebiet), 

so hat dies bei der Beförderung ver-
brauchsteuerpflichtiger Waren des 
steuerrechtlich freien Verkehrs die 
Konsequenz, dass grundsätzlich das 
vereinfachte elektronische Verwal-
tungsdokument (v-e-VD) verwendet 
werden muss. 
Nähere Informationen dazu fin-
den Sie unter https://tinyurl.
com/4p6dkuj9
 
Aktuell besteht mit Deutschland 
eine Verbrauchsteuer-Verwaltungs-
vereinfachung nur in Bezug zu be-
stimmten Durchgangsverkehrsrou-
ten im Bereich des „Deutschen Ecks“ 
(Schwarzbach/Walserberg-Kiefersfel-
den, Schwarzbach-Melleck, Schellen-
berg-Unterjettenberg-Melleck; vgl. 
die Verwaltungsvereinbarung mit 
Deutschland gemäß Erlass des BMF 
vom 23. Juli 1997, VS-1005/43-
III/11/97). 
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EU-Abfallverbringungsverordnung

Einige Neuerungen

Die Vorschriften für die Ausfuhr von 
Abfällen in Länder außerhalb der 
EU wurden verschärft. Z. B. wird 
die EU-Ausfuhr bestimmter nicht 
gefährlicher Abfälle und Gemische 
nicht gefährlicher Abfälle zur Verwer-
tung (d. h. zur Verwendung für an-
dere Zwecke) nur in Nicht-OECD-
Länder erlaubt, die ihre Zustimmung 
erteilen und die Kriterien für eine 
umweltverträgliche Behandlung die-
ser Abfälle erfüllen, einschließlich der 
Einhaltung internationaler Überein-
kommen über Arbeits- und Arbeit-
nehmerrechte. Die Kommission wird 
dafür eine Liste solcher Empfänger-
länder erstellen, die mindestens alle 
zwei Jahre aktualisiert wird.
Außerdem wird ein Verbot der Aus-
fuhr von Kunststoffabfällen in Nicht-
OECD-Länder eingeführt. Innerhalb 
von zweieinhalb Jahren nach Inkraft-
treten der Verordnung dürfen Kunst-
stoffabfälle nicht mehr in Nicht-

OECD-Länder exportiert werden. 
Zusätzlich wird die Ausfuhr von 
Kunststoffabfällen in OECD-Länder 
strengeren Bedingungen unterliegen, 
einschließlich der Verpflichtung zur 
Anwendung des Verfahrens der vor-
herigen schriftlichen Notifizierung 
und Zustimmung, sowie einer stren-
geren Überwachung der Einhaltung 
der Vorschriften.
Die Verbringung von Abfällen, die zur 
Beseitigung in einem anderen EU-
Land bestimmt sind, wird generell 
verboten und ist nur in Ausnahme-
fällen zulässig. Für die Verbringung 
von Abfällen zur Verwertung gelten 
strenge Anforderungen in Bezug auf 
vorherige schriftliche Notifizierung, 
Zustimmung und Information.

Die Überarbeitung sieht außerdem 
vor, dass zwei Jahre nach seinem 
Inkrafttreten der Austausch von In-
formationen und Daten über die 
Verbringung von Abfällen in der 
EU über eine zentrale elektronische 

35. StVO-Novelle, BGBl-Newsletter 66/2024

Nach langer inoffizieller und offiziel-
ler sechswöchiger Begutachtung hat 
der Verkehrsausschuss am 10. April 
2024, der Nationalrat am 17. April 
2024 und der Bundesrat am 24. Ap-
ril 2024 die 35. Novelle der StVO 
(Straßenverkehrsordnung) beschlos-
sen. Am 30. April 2024 wurde sie 
im Bundesgesetzblatt kundgemacht, 
BGBl. I Nr. 52/2024.

Zentral sind weitere Maßnahmen 
gegen überhöhte Geschwindigkei-
ten vor allem im Ortsgebiet fixiert. 
Gemeinden sollen in „Bereichen mit 
besonderem Schutzbedürfnis“ leich-
ter als bislang Geschwindigkeitsbe-
schränkungen verhängen können. 
Die Erlassung von Geschwindig-
keitsbeschränkungen soll allgemein 
entbürokratisiert werden. Städte und 
Gemeinden konnten das zwar schon 
bisher, Voraussetzung waren allerdings 
umfangreiche Gutachten, die das Er-
fordernis der Tempo-reduktion darle-
gen mussten.

Künftig kann die jeweils zuständige 
Straßenbehörde in Ortsgebieten in 
Bereichen mit besonderem Schutz-
bedürfnis wie vor Schulen, Kinder-
gärten, Freizeiteinrichtungen oder 

Spielplätzen, Krankenhäusern oder 
Seniorenheimen (demonstrative 
Aufzählung) vereinfacht die erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit verringern. 
Einzige Voraussetzung ist, dass die 
Maßnahme zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit, insbesondere für 
Fußgänger oder Radfahrer, geeignet 
ist. Die Möglichkeit der Verordnung 
flächendeckender 30er-Zonen ist da-
mit nicht eröffnet.

Gemeinden sollen künftig Radar-
kontrollen selbst durchführen kön-
nen, auch wenn sie keinen eigenen 
Gemeindewachkörper haben. Vor-
aussetzung ist eine entsprechende 
Übertragungsverordnung des Lan-
des. Da es sich um eine Aufgabe im 
Rahmen des übertragenen Wirkungs-
bereiches handelt, wird den Ländern 
ermöglicht, mittels Erlässe einheitli-
che Kriterien für die Standortbeur-
teilung sowie für die automatisierte 
Verkehrsüberwachung aufzustellen. 
Die Gemeinden sind auch an die 
Weisungen der zuständigen Organe 
des Landes gebunden. Aufgrund der 
Verordnungsermächtigung obliegt es 
den Ländern, ob und inwieweit ihre 
Gemeinden automatisierte Überwa-
chungen durchführen dürfen.

Im Rahmen mehrerer wissenschaftli-
cher Versuche wurde eine Zuflussre-
gelung auf Autobahnen durch Ver-
kürzung der Gelbphase und Entfall 
der Grünblinkphase erprobt. Diese 
Möglichkeit wird durch die Schaf-
fung einer gesetzlichen Grundlage 
nunmehr generell bestehen. Das 
Grün-Blinken wird von vielen Sta-
keholdern befürwortet, die Abschaf-
fung des Grün-Blinkens sei nach 
mehrjähriger Erprobung auf der Lin-
zer Stadtautobahn realistisch.

Ähnlich wie bei unvorhersehbaren 
Ereignissen sollen bei „Tagesbaustel-
len“ die Organe des Straßenerhalters 
befugt sein, in eigener Verantwortung 
eine allenfalls erforderliche Verkehrs-
regelung zu treffen. Lediglich, wenn 
von vornherein absehbar ist, dass die 
Arbeiten – wenngleich bewilligungs-
frei – längere Zeit in Anspruch neh-
men werden, oder wenn die Arbeiten 
aufgrund unvorhergesehener Um-
stände länger als 24 Stunden dauern, 
besteht die Verpflichtung des Stra-
ßenerhalters, der Behörde unverzüg-
lich alle Umstände mitzuteilen, die 
erforderlich sind, damit die Behörde 
eine entsprechende Verordnung er-
lassen kann.

BGL-Initiative Lkw-Kartell, weitere Klage – 
Fristverlängerung, Anmeldung bis 31. August 2024
Die Anmeldefrist für die neue Sam-
melklage gegen das Lkw-Kartell bis 
Ende August verlängert wurde. Inte-
ressierte Unternehmen können sich 
entsprechend noch bis zum 31. Au-
gust 2024 auf der Online-Plattform 
www.truckreclaim.com registrieren. 

Die neue EU-Abfallverbringungsverordnung wurde am 30. April im Amtsblatt der EU ABl L 2024/1157 
vom 30. April 2024 (https://tinyurl.com/6byaztzy) veröffentlicht.

Schnittstelle digitalisiert wird, um die 
Berichterstattung und Transparenz 
zu verbessern.
Vorgesehen ist die Einrichtung ei-
ner Durchsetzungsgruppe, die die 
Zusammenarbeit zwischen den EU-
Ländern zur Verhinderung und Auf-
deckung illegaler Verbringungen ver-
bessern soll. Die Kommission wird 
in der Lage sein, in Zusammenarbeit 
mit den nationalen Behörden Inspek-
tionen durchzuführen, wenn ein hin-
reichender Verdacht besteht, dass ille-
gale Abfallverbringungen stattfinden.
Die Verordnung trat mit 20. Mai 
2024 in Kraft und gilt grundsätzlich 
ab 21. Mai 2026, jedoch gibt es für 
manche Bestimmungen einen ande-
ren Geltungsbeginn. Näheres dazu in 
Artikel 86 Abs. 3 der Verordnung.

Die „alte“ EU-Abfallverbringungs-
VO (EU 1013/2006) wurde zwar 
mit 20. Mai 2024 aufgehoben, die 
Bestimmungen der alten VO gelten 
aber weithin bis zum 21. Mai 2026. 
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Deutschland: Schieneninfrastruktur  
Generalsanierungsvorhaben der Deutschen 
Bundesbahn 2026

Im Rahmen einer Generalsanierung 
der Bahninfrastruktur in Deutsch-
land soll das Schienennetz bis 2030 
modernisiert werden. Das Sanie-
rungsvorhaben umfasst rund 40 Stre-
ckenabschnitte auf über 4.300 km 
Länge.
Nach derzeitigen Erkenntnisstand 
kann die Generalsanierung im Be-
reich der Schienenverkehr-Infra-
struktur eine Problematik für den 
österreichischen Wirtschaftsstandort 
entfalten.
 
Für 2026 ist vorgesehen, dass die 
wichtigste Verbindung nach Öster-
reich über Nürnberg – Regensburg 
und Obertraubling – Passau durch 
die Deutsche Bundesbahn (DB Infra-
GO) in zwei unmittelbar aufeinander 
folgenden Schritten saniert wird.
Dieses Sanierungsvorhaben wird im 
geplanten Rahmen zu einem bedeu-
tenden zeitlichen Ausfall – Gesamt-

sperre – in diesem Streckenabschnitt 
(203 km) führen.
 
In diesem Szenario werden unmit-
telbare negative Auswirkungen für 
den österreichischen Schienengüter-
verkehr und für große Teile der ge-
werblichen Wirtschaft in Österreich 
befürchtet.
Von durchschnittlich mehr als 130 
täglich via Passau verkehrenden Zü-
gen wird der Großteil über weite 
Strecken umgeleitet werden müssen, 
was zu erheblichen Mehrkosten aber 
auch empfindlich längeren Trans-
portzeiten führen wird. Bis zu 40 
Züge täglich, also rund ein Drittel 
des täglichen Verkehrsstroms, kann 
verursacht durch die Baueinschrän-
kungen während eines Großteils der 
Bauarbeiten überhaupt nicht auf der 
Schiene transportiert werden.
Über den Grenzübergang Passau 
werden mehr als ein Fünftel des 
gesamten österreichischen Schie-

nengüterverkehrsaufkommens ab-
gewickelt.

Hauptbetroffene Gütergruppen 
(Liste nicht vollständig):

• Unbegleiteter Kombinierter Ver-
kehr

• Metalle & Halbzeuge
• Kokerei & Mineralölerzeugnisse
• Steine, Erden, Bergbauerzeugnisse
• sonstige Güter
• Fahrzeuge, Maschinen
• Holz, Papier
• Chemische Erzeugnisse
• Sekundärrohstoffe

Eine Verlagerung auf die Straße wird 
das betroffene Volumen nicht kom-
pensieren können und würde mögli-
cherweise auch verkehrspolitisch un-
erwünschte Effekte nach sich ziehen.
Es ist daher nicht auszuschließen, 
dass mit Liefer-Engpässen in vielen 
Branchen zu rechnen sein wird.

Vereinigtes Königreich: Neue Einfuhrkontrollen 
traten am 30. April 2024 in Kraft

Seit dem 30. April 2024 – Einfüh-
rung risikobasierter physischer Wa-
renkontrollen bei tierischen Erzeug-
nissen, Pflanzen und pflanzlichen 
Erzeugnissen mit mittlerem Risiko 
sowie Lebensmitteln (und Futtermit-
teln) nicht-tierischen Ursprungs mit 
hohem Risiko (high-risk) aus der EU. 
Die bestehenden Kontrollen von 
Pflanzen/Pflanzenerzeugnissen 
mit hohem Risiko aus der EU, der 

Schweiz und Liechtenstein werden 
vom Bestimmungsort zu den Grenz-
kontrollstellen verlagert.

Siehe auch AISÖ-Information vom 
14. Februar 2024 – Border Target 
Operating Model (BTOM) – 
https://www.aisoe.at/vereinigtes-
koenigreich-border-target-operating-
model-btom/ oder unter: 
https://tinyurl.com/3yr9svmd

Weitere Informationen finden Sie 
auch auf der Website des AWC Lon-
don – https://www.wko.at/aussen-
wirtschaft/vereinigtes-koenigreich-
tom.

Russland/Belarus: Sanktionen und verschärfte 
Maßnahmen 

Am 19. April 2024 hat die Zollbe-
hörde Litauens mitgeteilt, dass mit 
den Zollbehörden von Estland, Lett-
land, Finnland und Polen eine Ver-
einbarung betreffend die einheitliche 
Umsetzung regionaler Sanktionen 
unterzeichnet wurde.

Aufgrund dieser Vereinbarung wer-
den zur Verhinderung von Umge-
hungslieferungen nach Russland und 
Belarus verstärkte Kontrollen und 
Maßnahmen betreffend die Ausfuhr 
nach, beziehungsweise die Durch-
fuhr von Waren durch Russland oder 
Belarus in verschiedene Länder, wie 
zum Beispiel in die Türkei, Aserbaid-
schan, Georgien, … angewendet.

Die Zollbehörden verlangen die 
nachstehenden zusätzlichen Infor-
mationen, um das Risiko des Verblei-
bens der Ware in Russland beim Aus-
tritt einschätzen zu können. Werden 
diese nicht vorgelegt oder enthalten 
die Dokumente nicht die geforderten 
Informationen, wird der Austritt der 
Sendung verweigert.

1. Unlogischer bzw. wirtschaftlich 
ungerechtfertigter Transport-
weg

  Gemäß der Empfehlung der Eu-
ropäischen Kommission und im 
Einklang mit Artikel 12 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 833/2014 des 
Rates wird der Ausgang der Waren 
aus der Gemeinschaft verweigert, 
wenn der Warentransport durch 
Russland oder Belarus unlogisch 
und wirtschaftlich ungerechtfer-
tigt erscheint.

2. Durchfuhr von Waren durch 
Russland und/oder Belarus

  Als Reaktion auf die atypische 
Zunahme des Handels mit ein-
zelnen Drittstaaten und zur Ver-
hinderung möglicher Umgehun-
gen sind bei der Durchfuhr von 
Waren durch Russland und/oder 
Belarus folgende (zusätzliche) 
Unterlagen vorzulegen:

  
  Nach der Ausfuhr aus der Euro-

päischen Union unterliegen die 
Waren weder einem Verkauf noch 
einem Eigentumswechsel (kein 
Verkauf oder Wiederausfuhr nach 
Russland oder Belarus);

  Der Ausführer verfügt über 
Informationen über den 
Endverwender/-verbraucher der 
Waren im Drittland;

  Die Durchfuhr durch Russland/
Belarus ist nur Teil einer voll-
ständigen Route, wobei der Be-
ginn und das Ende außerhalb 
Russlands bzw. Belarus liegen 
muss. Während des Transports 
dürfen die Waren nicht verkauft, 
verarbeitet oder gelagert und die 
Dienste von sanktionierten Per-
sonen nicht in Anspruch genom-
men werden;

  Es muss eine eindeutige Güter-
identifizierung und Güterinfor-
mation vorliegen, sodass die Zoll-
behörden zweifelsfrei feststellen 
können, ob es sich um Dual Use 
Güter handelt oder nicht;

  Der Ausführer verfügt über Infor-
mationen, dass die Ware in einem 
anderen Land als Russland end-
verwendet wird.

3. Herstellererklärung
  Die Zollbehörden der baltischen 

Staaten verlangen auf der Grund-
lage einer Risikobewertung, dass 
die Ausführer den jeweiligen Zoll-
behörden ein vom Hersteller der 
ausgeführten oder wiederausge-
führten Waren ausgestelltes Do-
kument oder eine Information 
vorlegen, in der die folgenden In-
formationen bestätigt werden:

  Der Hersteller der Waren kennt 
den Verkäufer und den Käufer 
der Waren und es bestehen keine 
Bedenken einer möglichen Um-
gehung;

  Dem Hersteller ist bekannt, dass 
die Waren durch Russland/Bela-
rus transportiert werden, jedoch 
während der Durchfuhr nicht 
verkauft, verarbeitet oder gelagert 
werden;

  Dem Hersteller ist sowohl der 
Endverwender als auch die End-
verwendung bekannt und er kann 
sicherstellen, dass die Waren nicht 
entgegen den Bedingungen inter-
nationaler Sanktionen verwendet 
werden.

4. Zusätzliche Anforderungen für 
Anmelder/zuständige Zollstelle 
für das Ausfuhrverfahren

 Sofern die Anmeldung nicht bei 
der Zollstelle abgegeben wird an 
dem der Ausführer ansässig ist 
(Artikel 221 (2) lit. a UZK-IA), 
muss mittels nicht weiter spezifi-
zierter Dokumente nachgewiesen 
werden, dass die Vorrausetzungen 
zur Abgabe der Zollanmeldung in 
einem anderen Mitgliedstaat er-
füllt sind (z. B. Rechnungen, die 
die Zahlung für die Verpackung 
und die Erbringung von Dienst-
leistungen im Ausfuhrmitglied-
staat bestätigen).
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Frankreich/Italien: Sperre des Mont-Blanc-Tunnels  
       vom 2. September bis 16. Dezember 2024

Schwerlastverkehr während mehrerer 
Wochen im Jahr 2023 wurden die 
Arbeiten schließlich verschoben. 

Die vollständige Sanierung von zwei 
Abschnitten des Tunnelgewölbes von 
je 300 Metern Länge wurde auf das 
Jahr 2024 verschoben. Diese Arbei-
ten erfordern nun eine 15-wöchige 
Vollsperrung des Mont-Blanc-

Tunnels vom 2. September 2024 
(17  Uhr) bis zum 16. Dezember 
2024 (17 Uhr).

Weitere Informationen finden Sie auf 
folgender Website: https://tunnelmb.
net/de-DE/news/september-to-de-
cember-2023-reconstruction-of-the-
tunnel-vault oder https://tinyurl.
com/3fjwcvus

Die Betreiber des Mont-Blanc-Tun-
nels planten im vergangenen Jahr 
wichtige Renovierungsarbeiten am 
Tunnelgewölbe. Aufgrund der Sper-
rung des Fréjus-Tunnels für den 
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Frankreich: Teilweise Aufhebung der 
Sommerfahrverbote in bestimmten Regionen am 
6. Juli und 24. August 2024 

In Frankreich gelten Sommerfahrbe-
schränkungen für Lastkraftwagen mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 7,5 Tonnen an den Samsta-
gen 6. Juli, 20. Juli, 27. Juli, 3. Au-
gust, 10. August, 17. August und 24. 
August 2024 von 7 bis 19 Uhr.

In diesem Jahr gelten die Sommer-
fahrverbote versuchsweise an den 
Samstagen 6. Juli und 24. August 
2024 in den folgenden Regionen 
NICHT:

6. Juli 2024:

• In den Regionen Bourgogne-
Franche-Comté und Grand Est, 
mit Ausnahme der Autobahnen 
A6 und A31 in Nord-Süd-Rich-
tung (in Richtung Lyon bzw. in 
Richtung Beaune), die für diese 
Fahrzeuge gesperrt bleiben.

• In der Region Hauts-de-France, 
mit Ausnahme der Autobahnen 
A1 und A16 in Nord-Süd-Rich-

tung (in Richtung Paris), die ab 
ihren Anschlüssen an die Auto-
bahn A29 (südlicher Anschluss 
der A16) für diese Fahrzeuge ge-
sperrt bleiben.

24. August 2024:

• In den Regionen Bourgogne-
Franche-Comté und Grand Est, 
mit Ausnahme der Autobahnen 

A6 und A31 in Süd-Nord-Rich-
tung (jeweils in Richtung Paris 
und in Richtung luxemburgische 
Grenze), die für diese Fahrzeuge 
gesperrt bleiben. 

• In der Region Hauts-de-France, 
mit Ausnahme der Autobahnen 
A1 und A16 in Süd-Nord-Rich-
tung (jeweils in Richtung Lille 
und in Richtung der belgischen 
Grenze), die für diese Fahrzeuge 
bis zu ihren Anschlüssen an die 
Autobahn A29 (südlicher An-
schluss der A16) gesperrt bleiben.Fo

to
: 

©
 s

tu
di

o 
v-

zw
oe

lf
/a

do
be

st
oc

k.
co

m



| 22 |                  | 23 | 

Transport Service Transport Service

Fo
to

: 
©

 D
r. 

Tr
op

pe
r

Kontakt: 
Dr. Tropper Cargo Services GmbH 
Hirnsdorf 108, 8221 Feistritztal 
www.cargoservices.at 
Mail: peter@cargoservices.at

Dr. Peter Tropper

Die Steiermark hat mit dem 
Thema „Luftqualität“ und da-
mit verbunden dem „IG-L“ 
(Immissionsschutzgesetz-Luft) 
eine schon lange gemeinsame 
Vergangenheit und Entwick-
lung hinter sich. Durch die per 
Gesetz festgelegten steirischen 
„Sanierungsgebiete“ werden 
nämlich die Anwendung von 
Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen wie der „Luft-100er“ 
oder Fahrverbote für bestimmte 
Fahrzeugkategorien/Euroklas-
sen möglich. Die rechtlichen 
Grundlagen hierfür bilden nati-
onal das sogenannte Immissi-
onsschutzgesetz-Luft (IG-L) und 
europarechtlich unter anderem 
die EU-Richtlinie 2008/50/EG 
„über Luftqualität und saubere 
Luft für Europa“. 

Der Europäische Datenschutzaus-
schuss hat einen Datenschutzleitfa-
den für kleine Unternehmen erstellt. 

Europäischer Datenschutzausschuss: 
Datenschutzleitfaden für kleine Unternehmen

Darin wird an Hand von Videos, 
praktischen Beispielen und Infogra-
fiken erklärt, welche rechtlichen Ver-

pflichtungen zu beachten sind und 
wie diese erfüllt werden können: 
https://tinyurl.com/3986vj6hFo
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Neue EU-Richtlinie verschärft 
bestimmte Grenzwerte

Am 23. April 2024 haben nun Ver-
handler des EU-Parlaments und des 
EU-Rates eine vorläufige inhaltliche 
Einigung im Hinblick auf die Überar-
beitung dieser EU-Richtlinie erzielt. 
Dies beinhaltet die Festlegung von 
neuen Grenzwerten für bestimmte 
Emissionen wie z. B. Feinstaubparti-
kel (PM 2,5 und PM 10), Stickstoff-
dioxid (NO2) und Schwefeldioxid 
(SO2) mit dem langfristigen Ziel, 
dass es bis 2050 gar keine Luftver-
schmutzung mehr geben soll. Hier-
auf hat sich die EU-Kommission in 
einer Mitteilung (COM (2021) 400 
final vom 12. Mai 2021) mit dem Ti-
tel „Auf dem Weg zu einem gesunden 
Planeten für alle – EU-Aktionsplan: 
„Schadstofffreiheit von Luft, Wasser 
und Boden“ entsprechend festgelegt.
Als Orientierung für das Ausmaß der 
Reduktion gelten hierfür die von der 
WHO (World Health Organization 
– Weltgesundheitsorganisation) fest-
gelegten Grenzwerte, die im Bereich 
der Feinstaubpartikel (PM 2,5) und 
beim Stickstoffdioxid (NO2) jeweils 
eine Halbierung dieser vorsehen. 
Dies führt konsequenterweise auch 
dazu, dass die nationalen Luftgü-
tekriterien entsprechend verschärft 
werden müssen, denn die Luftver-
schmutzung führt – so die Aussage 
der EU-Kommission – zu jährlich 
rund 300.000 Todesfällen in der Eu-
ropäischen Union. 

Blick nach Brüssel: 

Neue EU-Luftgüterichtlinien 
beschlossen! 
Drohen neue IG-L-Maßnahmen?

Was kann dies für die 
Steiermark und Österreich 
bedeuten?

Die Europäische Umweltagentur 
(EEA) veröffentlicht auf einer in-
teraktiven Karte (https://www.eea.
europa.eu/themes/air/urban-air-
quality/european-city-air-quality-
viewer oder unter: https://tinyurl.
com/3abvyymh) die Luftqualität 
(bezogen auf Feinstaub PM 2,5, die-
ser gilt als besonders gesundheitsge-
fährdend und hauptverantwortlich 
für Todesfälle aufgrund von Luftver-
schmutzung) von (derzeit 375) euro-
päischen Städten. In diesem Ranking 
liegt Faro (Portugal) auf Platz 1 als 
Stadt mit der saubersten Luft und 
Slavonski Brod (Kroatien) auf dem 
letzten Platz, 375. Im Landesranking 
gilt in Österreich Salzburg (Gesamt-
platz 42) als Stadt mit der besten 
Luftqualität, hingegen liegt Graz in 
Österreich auf dem letzten Rang (Ge-
samtplatz 278). Das weitere Ranking 
ist Innsbruck (Gesamtplatz 49), Wien 
(164), Klagenfurt (176), Linz (229). 
Gerade die gemessene Luftqualität in 
Graz, bezogen auf Feinstaub, würde 
wahrscheinlich eine entsprechende 
Handlungsnotwendigkeit bedeuten.
Mit der Verschärfung der genann-
ten Luftqualitätsrichtlinie und der 
darin enthaltenen Grenzwerte geht 
auch eine Erhöhung der Messpunkte 
in den Ländern und Städten einher 
und ebenso wird für Bürger und Um-
weltorganisationen die rechtlichen 

Möglichkeiten geschaffen, Klagen 
gegen Staaten einzubringen, wenn 
Gesundheitsschäden aufgrund man-
gelnder Umsetzung dieser Vorschrif-
ten auftreten. Staaten müssen daher 
bis spätestens 31. Dezember 2028 
nationale Luftgütepläne erstellen, die 
sowohl kurzfristige als auch langfris-
tige Maßnahmen enthalten, um diese 
neuen Vorschriften bis 2030 entspre-
chend einzuhalten. 

Welche Maßnahmen könnten 
kommen?

Wie anfänglich erwähnt legt das IG-L 
in betroffenen Regionen bestimmte 
Sanierungsgebiete fest, in denen un-
ter anderem bestimmte „Maßnah-
men für Kraftfahrzeuge“ (§ 14 IG-L) 
gesetzlich möglich sind. 

Konkret können das sein:
1. „Verbote für bestimmte Kraftfahr-

zeugklassen sowie Kraftfahrzeuge 
mit bestimmten Abgasklassen,

2. Verbote für Kraftfahrzeuge mit 
bestimmten Ladungen,

3. Fahrverbote für bestimmte Tage 
oder bestimmte Tageszeiten,

4. Anordnungen für den ruhenden 
Verkehr.“ 

In der derzeit gültigen „Stmk. Luft-
reinhalteverordnung 2011“ gilt 
unter anderem für Nutzfahrzeuge 
derzeit (mit Ausnahmen) ein ganz-
jähriges Lkw-Fahrverbot für Fahrzeu-
ge schlechter als Euro 3 (§ 3).

Grundsätzlich denkbar und – mei-
ner Meinung nach – wahrscheinlich 
ist, dass man aufgrund dieser neuen 
Vorschriften dieses Fahrverbot auch 

auf andere Euro-Klassen ausweitet/
ausweiten wird. 
Theoretisch möglich – wenn auch 
derzeit nicht absehbar – wären auch 
noch lokal strengere Lkw-Einfahrts-
verbote z. B. für Städte wie Graz. 
Dies ist eine Praxis, die in anderen 
Großstädten wie Paris oder London, 
durchaus schon angewandt wird. Auf 
europäischer Ebene versucht man 
hingegen mit neuer Gesetzgebung 
im Hinblick auf die kommende 
Euro-7-Norm, als auch neue CO2-
Vorschriften für Lkw dieses Thema 
technisch zu bewältigen. In welche 
Richtung auch die Maßnahmen ge-
hen werden, sicher ist, dass der Lkw 
dabei wieder in den politischen und 
gesetzgeberischen Fokus rücken wird. 

Weitere Informationen unter: 
https://tinyurl.com/swv8rvcv
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WIFO Konjunkturtest Güterbeförderung April 2024 (Q2/24)

Die Einschätzung der Umfrageteil-
nehmer – insgesamt haben 70 Unter-
nehmen aus dem Güterbeförderungs-
gewerbe teilgenommen – ist in Bezug 
zu Vergangenheit und Zukunftser-
wartungen noch pessimistisch.

In der Güterbeförderung werden 
Geschäftslage und Nachfrage so-
wohl in Vergangenheitsbetrachtung 
als auch Zukunftseinschätzung zwar 
negativ gesehen, die Einschätzungen 
sind jedoch nicht mehr so pessi-
mistisch wie im Quartal davor. Die 
Branche rechnet auch mit einem 
geringeren Preisanstieg als zuletzt. 

Etwas mehr als jeder Zweite der Be-
fragten bezeichnet den derzeitigen 
Auftragsbestand als ausreichend. 
Das ist weiterhin ein geringer Wert, 
stellt aber eine merkliche Verbesse-
rung zum Vorquartal dar. Unzurei-
chende Nachfrage bleibt der wich-
tigste Grund als Behinderung ihrer 
Geschäftstätigkeit, geht aber zurück, 
gefolgt von Mangel an Arbeitskräf-
ten, der wieder leicht zunimmt. Bei 
der Beschäftigung sieht die Mehr-
heit der befragten Unternehmen 
in der Vergangenheitsbetrachtung 
einen Rückgang, ebenso wie in der 
Zukunftseinschätzung.

Auffallende Parameter im 
Detail:

• Die „Geschäftslage in den kom-
menden 6 Monaten“ wird im 
Vergleich zu Jänner 2024 (–41,9 
Punkte) mit –24,5 Punkte etwas 
besser eingeschätzt.

• Auch die „Nachfrageerwartung“ 
hat sich von –32,3 Punkte (Jänner 
2024) auf –9,5 Punkte verbessert.

• Als primäre Produktionsbehin-
derungen wurde von 37,4 % un-
zureichende Nachfrage und von 
26,3 % ein Mangel an Arbeits-
kräften angegeben. Bei 35,5 % 
gab es keine Behinderungen.

Sämtliche Werte auf dieser Seite entstammen qualitativen Fragen aus dem WIFO Konjunkturtest (im Auftrag der EU Kommission) an Unternehmen und erlauben somit einen Rückschluß auf die 
Stimmungslage in den befragten Unternehmen und den momentanen Stand im Konjunkturzyklus. Die ausgewiesenen Werte stellen Salden aus positiven und negativen Werten in % aller Antwor-
ten dar. Antworten der neutralen Kategorie bleiben unberücksichtigt. (*kein Saldo, sondern Anteil der Unternehmen mit ausreichenden oder mehr als ausreichenden Auftragsbeständen)
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Sämtliche Werte auf dieser Seite entstammen qualitativen Fragen aus dem WIFO Konjunkturtest (im Auftrag der EU Kommission) an Unternehmen und erlauben somit einen Rückschluß auf die 
Stimmungslage in den befragten Unternehmen und den momentanen Stand im Konjunkturzyklus. Die ausgewiesenen Werte stellen Salden aus positiven und negativen Werten in % aller Antwor-
ten dar. Antworten der neutralen Kategorie bleiben unberücksichtigt. (*kein Saldo, sondern Anteil der Unternehmen mit ausreichenden oder mehr als ausreichenden Auftragsbeständen)
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Die Grundumlage laut 
§ 123 Abs. 9 WKG: 
Die Grundumlage ist eine unteilba-
re Jahresumlage; sie ist auch für das 
Kalenderjahr zu entrichten, in dem 
die Berechtigung erworben wird oder 
erlischt. Besteht die Mitgliedschaft zu 
einer Fachgruppe nicht länger als die 
Hälfte eines Kalenderjahres, ist die 
Grundumlage für dieses Kalender-
jahr nur in halber Höhe zu entrich-
ten, besteht die Mitgliedschaft aber 
nicht länger als 31 Tage im ganzen 
Kalenderjahr, entfällt die Pflicht zur 
Entrichtung der Grundumlage zur 
Gänze. 

Wofür ist die Grundumlage?
Die Finanzierung der Tätigkeit der 
Fachgruppe und auch des Fachver-
bandes in Wien erfolgt durch die 
Einhebung einer Grundumlage ein-
mal im Jahr.

Neugründerbonus gemäß 
§ 123 Abs. 14 WKG: 
Wer erstmalig eine Berechtigung iSd 
§ 2 Abs. 1 WKG erwirbt oder eine 
Unternehmung rechtmäßig selbst-
ständig betreibt (ausgenommen: 
Rechtsformänderungen oder Um-
gründungen), ist im darauffolgenden 
Kalenderjahr von der Grundumlage 
befreit.

Rechtsformstaffelung gem. 
§ 123 Abs. 12 WKG:
Wird die Grundumlage mit einem 
festen Betrag festgesetzt, so ist die-
ser von natürlichen Personen, offe-
nen Handelsgesellschaften, Kom-
manditgesellschaften sowie von 
eingetragenen Erwerbsgesellschaften 
in einfacher Höhe (Normalsatz), 
von Gebietskörperschaften, Genos-
senschaften, Vereinen und allen an-
deren juristischen Personen in dop-
pelter Höhe zu entrichten, sofern 
diese Rechtsfolge im Beschluss der 
zuständigen Fachorganisation nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen wird. 

Ruhendsatz gem. 
§ 123 Abs. 9, 2. Satz WKG:
Ruht/Ruhen die gemäß § 2 Abs. 1  
WKG mitgliedschaftsbegründende(n) 
Berechtigung(en) für die gesamte Pe-
riode der Mitgliedschaft im Kalen-
derjahr, ist die Grundumlage höchs-
tens in halber Höhe zu entrichten. 

Die Grundumlage für das 
Güterbeförderungsgewerbe 
wird wie folgt berechnet:

Pro zum 31.12. des Vorjahres ge-
meldeter Betriebsstätte ein fester 
Betrag nach folgenden Betriebsar-
ten:
• Güterbeförderung mit Kraft-

fahrzeugen des Straßenverkehrs 
oder solchen mit Anhängern, bei 
denen die Summe der höchsten 
zulässigen Gesamtgewichte insge-
samt 3.500 kg nicht übersteigt

170 Euro
• Bei denen die Summe der höchs-

ten zulässigen Gesamtgewichte 

GRUNDUMLAGE

Das Verfahren zur Erlangung von 
Betriebsanlagengenehmigungen ist 
komplex. Eine Vielzahl von Spezial-
regelungen sind dabei zu beachten. 
Für viele Wirtschaftstreibende ist 
das häufig ein unüberschaubarer bü-
rokratischer Hürdenlauf – aber die 

Neues Service-Angebot der WKO Steiermark für 
Betriebsanlagengenehmigungen

steirischen Betriebsanlagen-Coaches 
können Ihnen dabei jetzt helfen! 

Die WKO Steiermark hat ein umfas-
sendes Service-Paket geschnürt, um 
Unternehmer:innen auf ihrem Weg 
zur Betriebsanlagengenehmigung  

(https://tinyurl.com/yeyj6axv) zu be-
gleiten. 

Ab sofort wird die Beratung durch 
einen spezialisierten Betriebsanlagen-
Coach finanziell unterstützt (https://
tinyurl.com/ykexucs7).

insgesamt 3.500 kg übersteigt
118,50 Euro

• Alle sonstigen Güterbeförderun-
gen                            72,60 Euro

Mindestens der Betrag für eine Be-
triebsstätte der zutreffenden Betriebs-
art.
Bei Zusammentreffen von mehreren 
Betriebsarten an einer Betriebsstätte 
ist nur der höchste Betrag zu entrich-
ten. 
Bei gleich hohen Beträgen ist der Be-
trag nur einmal pro Betriebsstätte zu 
entrichten.

Die Anzahl der Beförderungsmittel 
zum 31.12. des Vorjahres und dafür 
ein fester Betrag für nachfolgende 
Fahrzeugkategorien
• pro Kraftfahrzeug des Straßenver-

kehrs oder solchen mit Anhän-
gern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtge-
wichte insgesamt 3.500 kg nicht 
übersteigt laut Konzessionsum-
fang                                  0 Euro

• pro Kraftfahrzeug des Straßenver-
kehrs oder solchen mit Anhän-
gern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtge-
wichte insgesamt 3.500 kg über-
steigt laut Konzessionsumfang

39,80 Euro
• Alle sonstigen Güterbeförderun-

gen                                   0 Euro

Die Verpflichtung von juristischen 
Personen zur Zahlung fester Beträge 
in doppelter Höhe wird ausgeschlos-
sen.

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG 
mitgliedschaftsbegründenden Be-
rechtigungen für die gesamte Periode 
der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, 
ist die Grundumlage in folgender 
Höhe zu entrichten:        36,30 Euro

E-Zustellungen – 
USP Unternehmerserviceportal



Unternehmen sind seit 1. Jänner 
2020 verpflichtet, an der elekt-
ronischen Zustellung teilzuneh-
men. Ausgenommen sind nur 
jene Unternehmen, die wegen 
Unterschreitens der Umsatz-
grenze nicht zur Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen 
verpflichtet sind.

Die Registrierung zur elektronischen 
Zustellung erfolgt für Unternehmen 
im USP.
Für die „Nicht-Teilnahme“ an der 
elektronischen Zustellung sind der-
zeit keine Sanktionen vorgesehen. 
Sofern keine elektronische Zustell-
möglichkeit vorliegt, wird die ver-
sendende Behörde eine postalische 
Zustellung vornehmen.

Achtung:
Bestimmte Unternehmer werden au-
tomatisch in das Teilnehmerverzeich-
nis übernommen (siehe dazu Näheres 
unter Punkt „Teilnehmerverzeich-
nis“). So kann die Behörde etwa im 
Falle der automatischen Übernahme 
aus FinanzOnline eine nicht-nach-
weisliche Zustellung in das elektro-
nische Postfach zustellen, auch wenn 
seitens des Unternehmens noch keine 
Registrierung im USP erfolgt ist (eine 
Abholung ist nur möglich, in dem 
man sich beim USP anmeldet).

Unternehmerbegriff

An der elektronischen Zustellung 
haben laut E-Government-Gesetz 
Unternehmen im Sinne des § 3 Z 20 
Bundesstatistikgesetz teilzunehmen. 
Das Bundesstatistikgesetz definiert 
den Unternehmerbegriff wie folgt: 
Alle natürlichen Personen (z. B. freie 
Dienstnehmer, freiberuflich Tätige), 
juristischen Personen, Personenge-
sellschaften, Personengemeinschaf-
ten und Personenvereinigungen mit 
Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, 
Sitz oder Geschäftsleitung in Ös-
terreich, die der Allgemeinheit oder 
einem bestimmten Personenkreis 
Waren, Werk- und Dienstleistungen 
gegen Entgelt anbieten oder im All-
gemeininteresse liegende Aufgaben 
erfüllen oder Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, selbstständiger 
Arbeit, Gewerbebetrieb oder Vermie-
tung und Verpachtung erzielen.

Unzumutbarkeit der 
E-Zustellung

Die Teilnahme an der elektronischen 
Zustellung ist von vornherein un-
zumutbar, wenn das Unternehmen 
nicht über die dazu erforderlichen 
technischen Voraussetzungen oder 
über keinen Internet-Anschluss ver-
fügt. Die erforderliche technische 
Voraussetzung fehlt etwa, wenn keine 
internetfähige Hardware im Unter-
nehmen verfügbar ist.
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Widerspruchsmöglichkeit

Unternehmen, die wegen Unter-
schreiten der Umsatzgrenze nicht 
zur Abgabe von Umsatzsteuervoran-
meldungen verpflichtet sind, können 
der elektronischen Zustellung wider-
sprechen. Der Widerspruch erfolgt 
grundsätzlich durch die Abmeldung 
des Unternehmens vom Teilnehmer-
verzeichnis und somit der elektroni-
schen Zustellung. Der Widerspruch 
kann, sofern man nicht im USP re-
gistriert ist, auch per Post an das Bun-
desrechenzentrum geschickt werden. 
Unternehmer, die der elektronischen 
Zustellung widersprochen haben, 
werden wie bisher auf dem Postweg 
kontaktiert.

Teilnehmerverzeichnis

Um die vollständige Erreichbarkeit 
aller potenziellen Empfänger sicher-
zustellen, wurde ein Teilnehmerver-
zeichnis sämtlicher Zustellsysteme 
eingeführt. Das Teilnehmerverzeich-
nis wurde am 28. Mai 2019 kund-
gemacht (BGBl. II Nr. 140/2019) 
und bildet seit „Produktivsetzung“ 
der elektronischen Zustellung 
(1.12.2019) das Verzeichnis aller Per-
sonen, die elektronische Zustellun-
gen empfangen, ab.
Seit Juni 2019 werden bestimmte 
Unternehmer automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
und gelten als angemeldete Teilneh-
mer:  

• FinanzOnline-Teilnehmer, die 
nicht auf die elektronische Zu-
stellung nach der Bundesabga-
benordnung (BAO) verzichtet 
haben und Unternehmer im Sin-
ne des § 3 Z 20 Bundesstatistikge-
setz 2000 sind, werden seit 1. Juli 
2019 automatisch in das Teilneh-
merverzeichnis übermittelt. 

• Ebenso sind die Teilnehmer am 
Elektronischen Rechtsverkehr 
(ERV) automationsunterstützt bis 
auf Widerspruch des Teilnehmers 
an das Teilnehmerverzeichnis zu 
übermitteln. ERV-Teilnehmer 
können eine Weiterleitung in den 
ERV konfigurieren. 

• Seit 1. Dezember 2019 werden 
Kunden der elektronischen Zu-
stelldienste (Briefbutler, BRZ 
Elektronischer Zustelldienst, 
eVersand oder Mein Brief ) auto-
mationsunterstützt in das Teilneh-
merverzeichnis aufgenommen.

Unternehmer, die automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
werden, erhalten eine Information 
über ihre Übernahme (Benachrich-
tigung in der Databox von Finanz-
Online) und können ab diesem 
Zeitpunkt ihre Registrierungsinfor-
mationen am Teilnehmerverzeichnis 
überprüfen und gegebenenfalls an-
passen (z. B. E-Mail-Adressen für Be-
nachrichtigungen, De-/Aktivierung 
der Weiterleitung in den ERV etc.).
Sollte in FinanzOnline keine E-Mail-
Adresse hinterlegt sein oder wurde 
auf die elektronische Zustellung ge-
mäß BAO verzichtet, dann können 
diese Teilnehmer nicht automatisch 
übernommen werden, da die ver-
pflichtende Verständigung über neue 
Nachrichten nicht möglich wäre. 
Diese Teilnehmer werden dazu moti-
viert, eine Registrierung zur elektro-
nischen Zustellung vorzunehmen.

Anzeigemodul 
„Mein Postkorb“ im 
Unternehmensserviceportal

Unternehmer können über das USP 
auf ihre elektronischen Zustellstücke, 
die von Behörden übermittelt wur-
den, zugreifen. Um den Empfängern 
eine einheitliche Übersicht der für sie 

bereitgehaltenen elektronischen Zu-
stellstücke zu ermöglichen, wurde ein 
kostenloses elektronisches Postfach 
eingeführt. Die zentrale Anzeige und 
Abholung von Zustellungen erfolgt 
im angemeldeten Bereich des USP in 
der Anwendung „Mein Postkorb“.
Das Anzeigemodul hat den Empfän-
ger unverzüglich davon zu verständi-
gen, dass ein Dokument für ihn zur 
Abholung bereit liegt. Diese elektro-
nische Verständigung ist an die dem 
Teilnehmerverzeichnis bekanntgege-
bene elektronische Adresse des Emp-
fängers zu versenden.
Erledigungen der Finanzbehörden 
gemäß der BAO werden weiterhin in 
FinanzOnline zugestellt und zusätz-
lich zur Information über das Anzei-
gemodul angezeigt.
Zur Nutzung des Anzeigemoduls 
„Mein Postkorb“ muss das Unter-
nehmen über ein USP-Konto und 
zumindest einen USP-Anwender mit 
der Rolle „Postbevollmächtigter“ ver-
fügen.

Wer darf in das 
Anzeigemodul zustellen?

In das Anzeigemodul dürfen aus-
schließlich Behörden und Verant-
wortliche des öffentlichen Bereichs 
zustellen bzw. zusenden.

Weiterführende Informationen
Das Bundesministerium für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstandort 
veröffentlicht auf seiner Homepage 
laufend weitere Informationen zur 
elektronischen Zustellung.
Infos dazu finden Sie unter folgender 
Website: 
https://tinyurl.com/3thn394m

Weiters steht Ihnen der USP-Support 
unter (+43) 0 50 233 733 zur Verfü-
gung.



Auch die Grundumlage der Wirtschaftskammer wird in 
Zukunft nur mehr per E-Zustellung vorgeschrieben!

Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich

Professionelle Schwarzarbeit stellt 
die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft vor immer größere Prob-
leme. Die Schattenwirtschaft boomt 
und verursacht volkswirtschaftlichen 
Schaden immensen Ausmaßes.

Als spezieller Service für WKO-Mit-
glieder und auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrages der WKO bietet die 
Wirtschaftskammer die Möglichkeit, 
Verdachtsmomente bzw. Wahrneh-
mung von illegaler Gewerbeausübung 
mittels Online-Formulars an die 
WKO zu übermitteln unter http://
wko.at/stmk/pfuschermeldung.
Diese ergeht an den Erhebungs-
dienst der WKO Steiermark, wobei 
völlige Verschwiegenheit und Ver-
traulichkeit zu den Grundprinzipi-
en gehören. Die kompetenten Pro-
fis erheben, informieren und setzen 

alle möglichen Aktivitäten, um den 
Rechtszustand herzustellen. Mehr als 
1.500 gewerberechtliche Erhebungen 
finden jährlich statt.

Um gegen Pfusch effektiv vorgehen 
zu können, werden möglichst kon-
krete Beweise für die illegalen Arbei-
ten benötigt:

• wenn möglich, Namen und 
Wohnanschrift des/der illegalen 
Erwerbstätigen;

• Wo wird gearbeitet?
• Wann und seit wann wird gear-

beitet?
• Beschreibung der illegalen Tätig-

keit;
• eventuelle Beweise (Plakate/Fo-

tos/Angebote/Autokennzeichen/
Werbeaussendungen/Website-
Ausdrucke).

Je genauer die Angaben sind, desto 
schneller und effizienter kann einge-
griffen werden. 
Alternativ dazu kann die unbefugte 
Gewerbeausübung natürlich auch bei 
den zuständigen Gewerbebehörden 
(Magistrat Graz/jeweilige Bezirks-
hauptmannschaft) und der Finanz-
polizei gemeldet werden.
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Aktuelle VPI- und In-
flationsentwicklung 
in Österreich

Die aktuelle Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex sowie der 
Inflation finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex: 

Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex für das 
Kleintransportgewerbe
Die aktuelle Entwicklung zum Die-
selpreis und Transportkostenindex 
ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Online-Lkw-Kalkulationstool 
inklusive Downloadmöglichkeit
Auf mehrfachen Wunsch wurde das 
Online-Lkw-Kalkulationstool auf 
der Transporteure-Website um einen 
Downloadbereich erweitert. Es ist 
von nun an möglich, die Kalkulation 
auch mittels Excelsheet durchzufüh-
ren und entsprechend anzupassen.

Dies finden Sie hier: 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/index.html bzw. unter 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/download.html 
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Die Mitglieder der Wirtschaftskam-
merorganisation haben Zugang zu 
umfangreichen branchenspezifischen 
Informationen und zahlreichen Ser-
vices. Damit diese noch einfacher, 
sicherer und schneller im beruflichen 
Alltag genutzt werden können, steht 
die WKO-Benutzerverwaltung mit 
vielen hilfreichen Funktionen zur 
Verfügung:

• Es kann sich jede Person ein per-
sönliches WKO-Benutzerkonto 
anlegen, in dem Daten aktuali-
siert und Passwortänderungen 
durchgeführt werden können. 

• Das eigene Benutzerkonto kann 
mit einem oder mehreren WKO-
Mitgliedschaften verknüpft wer-
den. In Folge kann eine Vielzahl 
an WKO-Services in Anspruch 
genommen werden. Darunter 
zählen der Zugang zu Fachinfor-
mationen auf WKO.at, die Bear-

WKO-Benutzerverwaltung: www.meinwko.at
beitung der Unternehmensdaten 
im Firmen A–Z oder die Nut-
zung des Vorteilsclubs der Jun-
gen Wirtschaft. All diese Services 
können mit nur einem einzigen 
WKO-Benutzerkonto abgerufen 
werden. Auch für Mitglieder, die 
Unternehmen in mehreren Bran-
chen und Bundesländern haben, 
reicht ein persönliches WKO-Be-
nutzerkonto.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können schnell und einfach zur 
Nutzung von WKO-Services be-
rechtigt werden.

• Der Einstieg in die WKO-Be-
nutzerverwaltung ist auch mit 
Bürgerkarte oder Handysignatur 
möglich.

• Durch einen Nachweis der 
Identität kann das persönliche 
WKO-Benutzerkonto aufgewer-
tet werden, um auf exklusive 
Dienstleistungen der WKO zu-
greifen zu können.

• Sicherheit hat für die WKO 
höchste Priorität. Aus diesem 
Grund ist die WKO-Benutzer-
verwaltung mit einem umfangrei-
chen Sicherheitssystem versehen, 
das höchstmöglichen Schutz und 
eine sichere Datenübertragung 
bietet.

Sie haben noch Fragen?
Unsere kostenlose WKO-Serviceline 
unterstützt Sie gerne unter der Num-
mer 0800 221 221 (Mo.–Fr. 8–20 
Uhr, Sa. 8–12 Uhr). 
Sie können auch eine E-Mail an 
benutzerverwaltung@wko.at 
schicken.

0316
601
601

WKO
Service
Nummer

FRIENDS on the Road: Gemeinsames Auftreten ist das 
Gebot der Stunde − jetzt Logcom-Mitglied werden!
Warum Logcom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der 
produzierenden Industrie und dem 
Endverbraucher. Dies ist der Bevöl-
kerung und den Entscheidungsträ-
gern leider oft nicht bewusst. Um auf 
die Bedeutung der Transportbranche 
aufmerksam zu machen und die ös-
terreichischen Transporteure als sym-
pathische Partner zu positionieren, 
wurde die Marke „LKW-FRIENDS 
on the Road“ von der Arbeitsgemein-
schaft Logcom ins Leben gerufen.

Was macht Logcom?

Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahr-

zeugbeklebungen bzw. Fahrzeugbe-
schriftungen im „FRIENDS on the 
Road“-Design auf. Lassen auch Sie 
Ihr Fahrzeug bekleben und machen 
auf die Wichtigkeit der Transport-
branche aufmerksam. Diese Marke 
ist ein Bekenntnis zur österreichi-
schen Transportwirtschaft, von der 
Branche, für die Branche!

Wie können Sie 
helfen/unterstützen?

Bitte helfen Sie auch aktiv mit diese 
Marke noch bekannter zu machen, 

indem Sie einerseits als bereits beste-
hende Mitglieder Ihre Fahrzeuge be-
kleben lassen und andererseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen, Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MITGLIED 
− Beitrittserklärung ausfüllen und an 
die Logcom schicken: 
office@logcom.org! 
Weitere Informationen unter: http://
www.logcom.at/initiative/ueber-die-
logcom/ 
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TRANSPORTEURE A–Z: Melden auch Sie sich an!

• Das Transporteure A–Z ist eine 
Abwandlung des WKO Firmen 
A–Z und erlaubt eine gezielte Su-
che nach Transportunternehmen 
nach bestimmten Suchkriterien.

• NEU ist, dass wir im Rahmen 
dieses Verzeichnisses auch die 
Möglichkeit geschaffen haben, 

Der Fachverband Güterbeförderung hat sein „Transporteure A–Z“ (das Branchenverzeichnis der 
österreichischen Transporteure und Kleintransporteure), mithilfe der WKO-Inhouse, einem grund-
legenden Relaunch unterzogen:

nach dem „KT-Gütesiegel“ als 
auch einer „Friends on the road“-
Mitgliedschaft (wird derzeit lau-
fend eingepflegt und aktualisiert) 
bei Unternehmen als „Zertifikat“ 
zu suchen. 

• Nutzen Sie die Möglichkeit auch 
Ihre Firma im Transporteure A–Z 
zu präsentieren. Hierzu klicken 

Sie bitte auf „Meine Unterneh-
mensdaten bearbeiten“ (rechts 
oben − Anmeldung mittels WKO-
Benutzername und Passwort).

• Die Nutzung des Transporteure 
A–Z und der Eintrag darin ist 
kostenlos und eine Serviceleis-
tung des Fachverbandes Güterbe-
förderung.
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Nächste 
Fachgruppentagung
   Samstag, 1. Februar 2025

!Vormerken

!Fachkurs Herbst 
26.08. bis 13.09.2024

am WIFI Graz

Prüfung 
schriftlich: 09.10.2024
mündlich: 14.–16.10.2024

Fachliche Vorbereitung auf die Eignungsprüfung im 
Güterbeförderungsgewerbe 

(Konzessionsprüfung) 
Dieser Kurs dient ausschließlich der Vorbereitung auf die fachspezifischen Gegenstände der Eignungsprüfung.
Für den kaufmännisch rechtlichen Prüfungsteil ist der zusätzliche Kurs ‚Unternehmertraining‘ empfehlenswert, 
bietet jedoch keine Prüfungseinschränkung, da Sie das Wissen bei der Prüfung nachweisen müssen.
Als sprachliche Notwendigkeit ist das Level A2 Voraussetzung!

Schwerpunkte der Ausbildung:
 
• Kostenstellenrechnung, Kostendeckungsbeitrag,
• Indexberechnung, Umsatzsteuerberechnung,
• Frachtrecht, Schadenersatzrecht,
• Arbeitnehmerschutz-und Arbeitszeitrecht sowie 

Kollektivverträge,
• Beförderungsverträge (CMR), Frachtgeschäfte, 

Zollrecht,
• Komb. Verkehr,
• Unternehmensorganisation, Betriebsführung,
• EU-Recht, Berufszugang, Gewerberecht,
• Güterbeförderungssrecht, Tarife, Gesellschaftsrecht,
• Versicherungsrecht,  Steuerrecht,
• grenzüberschreitender Verkehr und int. Rechtsvor-

schriften,
• techn. Normen und techn. Betrieb, 
• Straßenverkehrssicherheit, Verkehrsgeografie, 

Telematik.

Voraussetzungen
Besuch des Informationsabends. Die Anmeldung 
erfolgt ausschließlich über diese Vorbesprechung.
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Fresenius Kabi Austria GmbH – 
der Mensch im Mittelpunkt

Fresenius Kabi, ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, betreibt in Graz eine bedeutende 
Produktions- und Forschungsstätte. Diese Niederlassung ist ein zentraler Knotenpunkt für die Herstel-
lung und Entwicklung lebensrettender Arzneimittel und medizinischer Technologien, insbesondere im 
Bereich der klinischen Ernährung und Infusionstherapie.

Fresenius Kabi Graz ist das führende 
pharmazeutische Unternehmen in 
der Steiermark und spielt eine ent-
scheidende Rolle im globalen Netz-
werk der Fresenius-Gruppe. 
Seit der Übernahme der traditions-
reichen Leopold-Pharma im Jahr 
1992 hat sich das Unternehmen in 
der Region Graz fest etabliert und 
seine Bedeutung stetig ausgebaut. 
Mit Standorten in Graz, Grambach 
und Werndorf ist Fresenius Kabi mit 
seinen 1.670 Mitarbeitern ein be-
deutender Arbeitgeber. Investitionen 
von durchschnittlich über 42 Milli-
onen Euro pro Jahr und eine hohe 

Exportrate machen Fresenius Kabi 
auch  zum Innovationsmotor für die 
gesamte Region.

Das Grazer Headquarter beherbergt 
eine hochmoderne Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung sowie eine 
Produktionsstätte, die weltweit füh-
rend ist. Hier entstehen lebenswich-
tige Infusionslösungen, klinische 
Ernährung und parenterale Medi-
kamente, die tagtäglich zur Rettung 
und Verbesserung von Menschen-
leben beitragen. In Grambach setzt 
Fresenius Kabi seine Innovations-
kraft fort, während in Werndorf seit 

2009 das zentrale Logistik- und Ver-
packungszentrum mit modernster 
Technologie und höchsten Qualitäts-
standards betrieben wird. Mit über 
1.300 Artikeln im Portfolio, darunter 
bekannte Produkte wie Oleovit und 
das während der Coronakrise beson-
ders gefragte Propofol, ist Fresenius 
Kabi ein wichtiger Akteur im inter-
nationalen Gesundheitssektor.

Das zentrale Verpackungs- und Lo-
gistikcenter in Werndorf, etwa 15 
Kilometer südlich von Graz, ist mit 
höchsten GMP-Standards ausge-
stattet und zeigt, wie ernst das Un-

Wordrap

Factbox
Firma: 
Fresenius Kabi Austria GmbH
Headquarter Graz
 
Geschäftsführung: Mag. (FH) Michael Mayr,
Dr. Frank Wilgmann 

Firmensitz:
Hafnerstraße 36
8055 Graz
Tel.: +43 316 249 0
Web: www.fresenius-kabi.at
 
Gründungsjahr: 1992
 
Mitarbeiter: 1.670 (Stand 2023)
Fuhrpark: 7 Lkw
 
Tätigkeitsfeld: 
Produktions- und Forschungsstätte für die 
Herstellung von Arzneimitteln und medizi-
nischen Technologien

V.l.: Mag. (FH) Michael Mayr – Geschäftsführer
Rudolf Bonstingl – Leitung Kundenservice & Fuhrpark

Warum macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?
 Mag. Mayr: Weil wir bei Fresenius Kabi 

Arzneimittel in bester Qualität zum 
richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stel-
len und Menschen damit helfen, wieder 
gesund zu werden.

   R. Bonstingl: Weil wir hochwertige Pro-
dukte in bester Qualität ins Krankenhaus 
und zu den Patienten bringen.

Wären Sie in einer anderen Branche ...
  Mag. Mayr: wäre ich in der Pharma-

industrie;
   R. Bonstingl: wäre ich auch in einem  so 

abwechslungsreichen Beruf, vielleicht in 
der Tourismusbranche tätig.

Wenn sie in der Branche etwas ändern 
könnten ...

   ... würde Mag. Mayr den Transport 
umweltfreundlicher gestalten und von 
fossilen Brennstoffen weggehen; 

 Rudolf Bonstingl würde die Bezahlung 
und Attraktivität des Lkw-Fahrer-Jobs er-
höhen und ein besseres Umfeld schaffen.

ternehmen seine Verantwortung 
nimmt. Eine Lagerkapazität von 
23.000 Palettenplätzen und ein 
vollautomatisiertes Hochregalla-
ger stehen zur Finalisierung und 
Verpackung der Produkte zur 
Verfügung.

Ein herausragender Aspekt, der 
Fresenius Kabi besonders aus-
zeichnet, ist die eigene Trans-
portlogistik. Das Logistikcenter 
dient auch als Stützpunkt für die 
eigene Lkw-Flotte, die die öster-
reichischen Krankenhäuser und 
Apotheken mit Medikamenten 
versorgt. Die präzise und sorg-
fältig kontrollierte Lieferung von 
sensiblen medizinischen Produk-
ten wird so just-in-time möglich. 
Durchgehende Temperaturkon-
trollen und die sorgfältige Pro-
tokollierung jeder Lieferung ge-
währleisten höchste Transparenz 
und Sicherheit.

Fresenius Kabi ist jedoch nicht 
nur ein Synonym für Qualität 
und Innovation, sondern auch 
für eine vorbildliche Mitarbei-
terpolitik. Die Menschen, die bei 
Fresenius Kabi arbeiten, sind das 
Herz und die Seele des Unterneh-
mens. Ihr Know-how, ihr Enga-
gement und ihre kontinuierliche 
Weiterbildung tragen maßgeblich 
zur Erfolgsgeschichte des Unter-
nehmens bei. Die Förderung ei-
ner Kultur der kontinuierlichen 
Verbesserung und des lebens-
langen Lernens spiegelt sich in 
umfangreichen Schulungs- und 
Entwicklungsprogrammen wi-

der. Besonders stolz ist das Un-
ternehmen auf seine Lehrlings-
ausbildung, in der junge Talente 
in acht verschiedenen Berufen 
ausgebildet werden. Als staatlich 
ausgezeichneter Lehrbetrieb setzt 
Fresenius Kabi auf eine qualifi-
zierte Nachwuchsförderung und 
bietet seinen Mitarbeitern eine 
stabile, sinngebende Arbeitsum-
gebung mit vielen Möglichkei-
ten zur Weiterentwicklung. Ein 
familiäres Arbeitsumfeld und 
zahlreiche Benefits tragen zu ei-
nem exzellenten Betriebsklima 
bei. Die hohe Qualifikation der 
Mitarbeiter:innen und die stren-
ge Einhaltung der Qualitätsstan-
dards werden von den Kunden 
geschätzt und immer wieder po-
sitiv hervorgehoben.

Nachhaltigkeit ist ein weite-
rer zentraler Wert bei Fresenius 
Kabi. Das Unternehmen hat sich 
ambitionierte Ziele gesetzt, um 
den CO2-Fußabdruck bis 2030 
zu halbieren und bis 2040 kli-
maneutral zu sein. Maßnahmen 
wie die Installation von Photo-
voltaikanlagen in Werndorf und 
die Umstellung der Shuttle-Lkw 
auf Elektrofahrzeuge sind Teil 
dieses Engagements.

Mit klarem Fokus auf Pro-
duktqualität, Nachhaltigkeit und 
Kunden- sowie Mitarbeiterzu-
friedenheit ist Fresenius Kabi 
ein führender Anbieter in der 
Arzneimittelversorgung und ein 
Vorbild für nachhaltiges Wirt-
schaften.

Das moderne Cargo-Center in Werndorf

Fresenius Kabi Austria GmbH – Headquarter in Graz
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Die Schafler-Mühle GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das seit Jahrhunderten in 
Familienbesitz ist und auf meisterhafte Weise Tradition, Handwerk und moderne Technologie vereint. 
Die Schafler-Mühle steht für Qualität auf höchstem Niveau.
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Von der Natur gewachsen, von 
Schafler-Mühle GmbH veredelt

Firmeninhaber Nico Triller 

Seit 1507 produziert die Schafler-
Mühle in Gersdorf/Feistritz Mehl 
und Mahlprodukte von höchster 
Qualität mit modernster Technolo-
gie. Das Unternehmen legt großen 
Wert auf Nachhaltigkeit und Regio-
nalität, wodurch jedes Produkt nicht 
nur ausgezeichnet schmeckt, sondern 
auch verantwortungsvoll hergestellt 
wird.

Im Jahr 2003 übernahm Markus 
Schafler den Betrieb von seinem 

Vater und legt seitdem sein Haupt-
augenmerk darauf, Spezialmehle in 
Spitzenqualität sowohl für Groß- als 
auch Kleinkunden bis hin zum End-
verbraucher zu produzieren. Durch 
zahlreiche Investitionen in Technik 
und Automation, insbesondere in die 
Verarbeitung von Dinkel, zählt das 
Unternehmen heute zu den führen-
den Mühlenbetrieben in Österreich 
und beliefert auch angrenzende Län-
der mit seinen hochwertigen Produk-
ten.

Um den hohen Qualitätsanspruch 
auf allen Ebenen gerecht zu werden, 
hat sich Schafler entschieden, auch 
einen Großteil der Getreidezufuhr 
selbst in die Hand zu nehmen und 
2003 einen eigenen Transportzweig 
eingerichtet. Diese Maßnahme er-
möglicht es, Hygiene und Termin-
genauigkeit auf höchstem Niveau zu 
halten und die Wertschöpfungskette 
nicht zu unterbrechen. „Wir haben 
die Frächterei gegründet, um zu op-
timieren, um nachhaltiger zu sein, 

Wordrap

Factbox
Firma: 
Schafler-Mühle GmbH
 
Inhaber/GF: Markus Schafler

Firmensitz:
Mühlenviertel 39
8212 Gersdorf an der Feistritz
Tel.: 03386/8201-0
Web: www.schafler-muehle.at
 
Gründungsjahr: 1507 bzw. 2003
 
Mitarbeiter: ca. 30
 
Fuhrpark: 6 Lkw

Tätigkeitsfeld: Mühlenbetrieb

Warum macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?
 Weil es täglich neue Herausfor-

derungen sowohl im technischen 
Bereich als auch in der Produkti-
on gibt.

 
Wären Sie kein Frächter ...
  ... wäre ich in einem techni-

schen Beruf tätig.

Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten ...

   ... würde ich bürokratische Hür-
den und Verordnungen reduzie-
ren und den Unternehmern nicht 
immer mehr aufbürden, damit 
wieder mehr Zeit für die grund-
legenden Aufgaben bleibt.

Inhaber und Geschäftsführer Markus Schafler

um Leerfahrten zu reduzieren und 
um mehr Einfluss auf das Produkt zu 
haben, um beste Qualität und Service 
bieten zu können“, erläutert Schafler. 
Getreide und Mehl sind sehr sensib-
le Produkte. Der eigene Fuhrpark 
mit bestens geschulten Mitarbeitern 
ermöglicht, das beim Landwirt ge-
kaufte Getreide bereits bei der Bela-
dung zu kontrollieren und hygienisch 
einwandfrei zur Verarbeitung in die 
Mühle zu bringen.

Schaflers hohe Ansprüche an Qua-
lität, Flexibilität, besten Service und 
Termingenauigkeit spiegeln sich in 
strengen Qualitätskontrollen wider. 
Nachhaltigkeit ist ihm ebenfalls ein 
wichtiges Anliegen, daher inves-
tiert das Unternehmen laufend in 
den Ausbau erneuerbarer Energien 
wie z. B. Photovoltaikanlagen. Eine 
Kombination von Wasserkraft, Solar 
und Speichermedien soll das Unter-
nehmen zukünftig energieautark ma-

chen. Auch die Anschaffung eines E-
Lkws wird in Betracht gezogen.

Besonders bemerkenswert ist die be-
heizte Fahrzeughalle in der die Lkw 
untergebracht sind. Hier wird das 
sensible Produkt – Mehl – nach der 
Beladung der Lkw bis zur Ausliefe-
rung fachgerecht zwischengelagert, 
sodass die Produkte einwandfrei zum 
Kunden gelangen. Ein Disponent 
kümmert sich um effiziente Trans-
porte von Getreide, Pellets, Silo- und 
Palettenware. Die Mitarbeiter wer-
den je nach Einsatz umfassend an 
Produkt und Fahrzeug geschult und 
zeichnen sich durch beste Kunden-
kontakte aus. „Das Produkt steht bei 
uns stets im Vordergrund, ebenso wie 
die Kundenzufriedenheit. Es geht bei 
uns nicht nur darum, die Ware von 
A nach B zu transportieren, sondern 
unsere Mitarbeiter müssen stets die 
Anforderungen unserer Kunden als 
auch der sensiblen Produkte im Auge 
haben“, betont der Firmenchef und 
lobt indes seine qualifizierten Mitar-
beiter.

Trotz steigender Herausforderungen 
wie dem neuen Lieferkettengesetz 
und permanenten Investitionskos-
ten bleibt Schafler optimistisch. Die 
nächste Generation zeigt bereits reges 
Interesse am Unternehmen und den 
Produkten, was ihn zuversichtlich 
in die Zukunft blicken lässt. Sein 
Ziel ist daher, nachhaltig in die Pro-
duktion zu investieren, erneuerbare 
Energiegewinnung zu forcieren und 
vorausschauend zu agieren, um die 
Qualität und Zuverlässigkeit konti-
nuierlich zu steigern bzw. das hohe 
Qualitätsniveau zu halten.
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Transporteure auf medialem Überholkurs


WKÖ-Fachverband Güterbeförderung: 
Transportwirtschaft mit Mehrwert auch
für Fahrerinnen und Fahrer
OTS, 18.03.2024


WKÖ-Fischer ad AK-Studie: Versorgungssicherheit 
ist gefährdet, LKW-Bashing muss endlich eingestellt 
werden!
OTS, 24.05.2024


WKÖ-Fahrradboten ad KV-Verhandlungen: 
Gewerkschaft schadet der ganzen
Branche
OTS, 02.05.2024

 Ehrenhausen will Fahrverbot für Lkw im Ort
Kleine Zeitung, 30.04.2024

      
WKÖ-Klacska und Menz warnen: General-
sanierung der deutschen Bahninfrastruktur hat 
Folgen für Standort Österreich 
OTS, 21.05.2024
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